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Horche, Mel) un! die £ürstlichen Partner 1 kirchlichen Geschehen (Philipp
Großmütige, Moritz Hessen, Wilhelm VI.) zeigen s1e eın Bild evangelischer

Frömmigkeit, das überschauen dem Außenstehenden nicht leicht, ja fast Velil-

wirrend, ber sehr hilfreich ist, besonders 1m Hinblick auf die heutige ökumeni-
sche Lage. Hier heißt für den katholischen Leser, zunächst einmal kennen-
zulernen un entgegenzunehmen. Des Besonderen ist viel, anzuführen.
Beachtenswert ist ine durchgehende Spannung zwischen lutherischem und —
formiertem Bekenntnis; das steie Bemühen Ausgleich dieser Spannung, be-
sonders gefördert Vo  3 den Fürsten („Mut ZUTI gesamtprotestantischen Verant-
wortung” 3 Ü R „Niederhessische Irenik“ 96—140); die ekklesiologische Fragestel-
lung, die weitgehend abhängt VO  3 einer stärkeren der minderen Betonung des
Bekenntnisses (vgl. 49, 134 f.) Die dornige rage, die bis heute 1n der Ckumene
nicht ZUTXTC uhe kommt, stellt sich schon hier immer HNEeus Was ist onsensu fidei?
Man möchte hie un da etwas zweifeln der Berechtigung des Buchtitels Fröm-
migkeit ın Hessen, ber ware oberflächlich, dem nachzugeben; denn yeht
nicht LLIUT Theologie, sondern Leben aus der Kirche, Weg der Gemeinde

ott un:! die Freude ın ott (vgl den schönen Abschnitt „Theologie und
Kirchenmusik”). Nicht ist die ede VO  3 ökonomischer Fühlungnahme katho-
lichen Kreisen, die 1n jenem Zeitalter auch 1mM hessischen Kaum vorhanden WAäT.
Das liegt der igenart dieser Monographien mi1t begrenzter Blickrichtung auf
innerprotestantische Fragen. Ergänzend könnten hier Studien VO  3 AAB heran-
gezogen werden, besonders Der „Discret Catholische“ des Landgrafen Ernst v“O  -

Hessen-Rheinfels (1623—1693): ArchmrhKG (1960) 175—189; darin begegnen
etliche der VO  - Zeller genannten Theologen, und Landgraf Ernst selbst ist eın
Sohn des Moritz VO:  5 Hessen-Kassel.
50 ist dieses Buch tatsächlich 1Nne „Orientierungshilfe”, nicht 1Ur durch die mit-
geteilten Fakten, sondern auch durch Einführung 1n ine andere Rückschau 1n
die Vergangenheit. In diesem Letzten brauchen WITr immer noch Geduld für-
einander.

Trier Petrus Becceer OSB

ermann Otto Der diplomatische Kampf zwischen Ludwig dem
Bayern un der römischen Kurie ım Rahmen des kanonischen Absolutionsprozes-
SCS, 0—13 Quellen und Studien ZUTr Verfassungsgeschichte des Deutschen
Reiches 1 Mittelalter und euzeit, ermann Böhlaus Nachfolger, Wei-
IMNar 1968, 490 Seiten, 30 —.
Die Auseinandersetzungen Ludwigs des Bayern mit der römischen Kurie, 1ın deren
Verlauf zunächst der avignonesische Johann XI den König mit dem Bann be-
Jegte (1324), dieser hinwieder den aps für abgesetzt erklärte (1328), boten schon
immer eın dankbares Untersuchungsfeld, schon bevor arl MÜLLER den Kampf
Ludwigs des Bayern mit der römischen Kurie seiner detaillierten un bislang
als klassisch angesehenen Betrachtung unterzog. Standen bislang VOorT allem der
ideologisch geleitete politische Angriff, gefolgt VO  - den Fragen des Armutsstreites
SOWI1e der Stellung der Reichsstände Vordergrund, wagt sich der Autor NunNn-
mehr einen viel subtileren Aspekt.
Aufgrund der Akten den Ausgleichsverhandlungen mit den Päpsten Johann
XHS Benedikt XIL un!| Klemens VI soll ine Gesamtschau s  ber die diplomati-
schen Wirren der Kampfphasen VO'  a} 1330 bis 1345 werden. Da zudem
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in JjJüngster eit 1ine ansehnliche ahl VO:  - Spezialarbeiten vorlagen, War L11UNM-
mehr die eit reif, aus den vielfältigen Stellungnahmen den recht komplexen
Vorgängen des Absolutionsprozesses 1ine zusammenfassende Übersicht schaf-
fen.
Die Persönlichkeit des kaiserlichen Prozeßbevollmächtigten Marquart VO'  .} and-
CRS, des spaäteren Patriarchen VO  } Aquileja, sucht diese Marburger Dissertation
auf dem Hintergrund des diplomatischen Geschehens sichtbar machen. Mit
seinen Studienkollegen Matthias von Neuenburg un:! Heinrich VOo  3 Dießenhoven
überliefert uns Marquart VO  3 Randegg iın der JTat das ausführlichste Bild der 1in
Avignon abgelaufenen Verhandlungen.
Wir werden 1im folgenden VOT allem die Papiere festhalten, die der Autor
den verschiedenen Perioden des Prozeßgeschehens beizubringen weiß, zumal
1Ne künftige Beurteilung der Rechtsvorgänge ohne deren Konsultation schwerll!
möglich sein dürtfte
Im Sommer 133171 erkundigte 1ine Vorgesandtschaft des Bayern die Situation 11
der Kurie, wofür die päpstlichen Geleitbriefe (Riezler, Vat Akten Nr. 1465 und

SOWIie die ehn päpstlichen Forderungen mit den dazuerwogenen Erwide-
rungen un! Gegenbedingungen 1n Form eines kaiserlichen Ratsprotokolls VOTI-

liegen (Stück C nach Kodizill Münchner Geh. Hausarchiv 175, 259; Riezler,
Widersacher 329
Die erste Hauptgesandtschaft des Spätjahres 13371 D Aufnahme der Ausgleichs-
verhandlungen 1ın Avignon War ausgestattet mit einem lateinischen Ankündi-
gungsschreiben (Gewoldus, Defensio 123—124), einem lateinischen Beglaubigungs-
schreiben mit Prozeßbevollmächtigung (Gewoldus, Defensio 124 un! einer
geheimen deutschen Instruktion nach Münchner eh. Hausarchiv 1/5, 256;
Gewoldus, Defensio 118—120)
Neben dem päpstlichen Geleitschreiben für die Rückkehr der Gesandten (Riezler,
Vat. Akten, Nr. finden sich für 332/33 nochmals Geleitbriefe ohannes XIl
(Erdmann, ie  A Arch Zs 41/1932 2—3 jedoch keine anderen Gesandtschafts-
papiere
Mit der Sukzession Papst Benedikts « 4}53 el Verhandlungsmöglich-
keiten offen. So liegt für das Frühjahr 1335 eın Beglaubigungsschreiben für die
kaiserlichen Gesandten VOT (Vat Arch., Arm. 941; Schwalm, 11 * 26,
709—711)
Schon 1m Herbst 1335 bricht die große Verhandlungsdelegation nach Avignon
auf. Verlorene Verhandlungsvollmachten sind aus dem Briefwechsel Benedikts
XII. mit Ludwig VO:  - Bayern bekannt (Riezler, Vat Akten, Nr Daneben
besitzen WITr noch Beglaubigungsschreiben (Vat Arch., A.A.Arm 417; Kaiser-
urkunden 1n Abbildungen 9,23 Riezler, Vat. Akten, Nr. 1748), Spezialvoll-
macht ZU) Bündnisabschluß mit Frankreich (Vat rch. A.A.Arm. 940; Riezler, Vat
Akten, Nr. 174803), Prokuratorium für die beiden Graten VOon Qettingen und Mit-
gesandte Rümler, Akten 154), eın spezielles „Prokuratorium“ ZUuUr Verhandlung
mıit aps und Kardinälen Rümler, a.a.0.) sSOoOwie ine Vollmacht kirchendis-
ziplinarischen Zugeständnissen (Rümler, Akten 155)
Im März 13306 folgt der zweite eil der Verhandlungen mıiıt den 1mM Vorjahr noch
offen gebliebenen Traktanda. Während die Beglaubigungsschreiben des Vor-
jahres weiterhin ihre Gültigkeit behielten, für das kirchenrechtliche Ver-
fahren eın kirchlich-disziplinarisches Spezialprokuratorium (Regest 1n : 1336
März und ein ausführliches politisches Spezialprokuratorium, welches detalliert
die politischen Konzessionen Ludwigs für seine Gesandten enthielt ZOVIUS, Ann
Eccl 14, 740 ff., uUNgeENaU; Vat Arch., Miscel. Arm. IL, 23, Varia Politicorum, fol
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4—10) erforderlich, wobei die exte den Entwürfen der Kurie folgten. Erstmals
führen die Gesandten außerdem ein Generalprokuratorium mit sich, das die
wesentlichen Direktiven der Spezialmandate zusammentassen sollte Schwalm,
in : 26, 713
Nachdem schon 1m Mai die Verhandlungen abgebrochen worden N, führen
Markgraf Wilhelm VO  3 Jülich und Pfalzgraf Ruprecht ine neUe Gesandschaft
336/37 die wiederum mit reichlich Dokumenten ausgestattert, die Verhand-
lungen mit Benedikt XII führt. Obgleich die bisherigen Spezialprokuratorien für
die früher beteiligten Gesandten un das 61€e zusammenfassende Generalprokura-
torium 1n Traft blieben, sind weitere sechs Aktenstücke ennen. Zunächst S
hielt der aps die Beglaubigungsschreiben für die ben genannten Dele-
gationsleiter (Schwalm, 1n 26, 724—725) und ein Ankündigungsschreiben als
Beglaubigung der juristischen Experten und Diplomaten (Riezler, Vat Akten, Nr

Sodann für die Delegationschefs wieder e1in kirchlich-dis-
ziplinarisches Spezialprokuratorium (Riezler, Vat. Akten, r. 1841, 5. 637—644,
ungeNaU; Vat. Arch. A.A.Arm I—XVIII 91) und 1ne politische Spezialvollmacht
nötig (Riezler, Vat Akten, Nr. 1842, 644—0654, fehlerhaft; Abschrift: Glas-Schrö-
der, 1n : Röm Quartalsschr. 3I 1858, 325 Beiden Gesandtschaftsleitern wurden
noch deutsche Fassungen VO'  } den genannten kirchlichen un! politischen Spezial-
prokuratorien mitgegeben (Kodizill Münchner Geh. Hausarchiv 1/5, 259) mit
einer geheimen deutschen Instruktion (Riezler, Widersacher 328—9329).
TOLZ der ständigen Aufforderungen Benedikts AL kommt 7zwischen 1338 und
1343 keine Gesandtschaft zustande, die den streng kanonischen Vorschriften für
die Rekonziliation entsprach. 50 stellen der Besuch des kaiserlichen Nuntius
1n Avignon 1m Herbst 1338, die Verhandlungen Philipps VO:  3 Frankreich und
die ungenügend bevollmächtigte Gesandtschaft 1mMm Herbst 1341 lediglich Versöh-
nungsversuche dar, die einem gewlissen Drängen der Kurie Rechnung tragen
sollten, hne ber einer Lösung des Konflikts geeigne sein. Erst mıiıt dem
Tod des Papstes und dem Amtsantritt Klemens VI LEUEC Wege eröffnet
und die Gesandtschaft VO: Herbst 1343 Z wieder, wohlgerüstet mit den CeI-

forderlichen diplomatischen Papieren nach Avignon.
Es handelt sich neben den Ankündigungsschreiben aps Klemens (Raynaldus,
Annales XVI 1344 IC Bibl. Vallicell. Ms. 26 ol. 317) Uun! die Kardinäle
(Raynaldus, a.a.0O. Bibl. Vallicell fol 318) erneut das kirchlich-dis-
ziplinarische Spezialprokuratorium (ungedruckt; Marseilles, Archives departemen-
tales des Bouches du Rhöne, 176) un!: das Generalprokuratorium (Schwalm, 1n

2 J 25) eitere vier Spezialvollmachten betreffen Frankreich, die Luxem-
burger, weltliche un geistliche Herren und die Bitte Assumtion (alle unge-
druckt; Marseilles, Archives departementales, 1706 vgl. Offner, in E, 476)
Eine geheime deutsche Gesandteninstruktion (Riezler, Widersacher 332—333)
und schriftliche Abänderungsvorschläge für den Papst (Riezler, a.a.Q 333—334)
erganzen die Gesandtschaftspapiere.
Mit dieser Übersicht den wichtigen diplomatischen Stücken wird möglich,
die Verhandlungen zwischen Ludwig dem Bayern und der Kurie umfassender
würdigen. Der Autor iefert die Belegstücke, die bei einer tieferen Untersu-
chung der Absolutionsprozesse allgemein, für Ludwig den Bayern ber im be-
sonderen herangezogen werden müssen.
Die mıit dem Preis der Wolf£-Erich-Kellner-Gedächtnisstiftung ausgezeichnete
Arbeit verbindet wissenschaftliche Akribie und bemerkenswerten Fleiß Eine
gewisse Ordnung des verzeichneten Materials wird durch die Aktenzusammen-
stellung 1mM Anschluß jede größere Gesandtschaft erreicht, wobei allerdings
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ein1ge Rückverweise einer Berechtigung bedürften z. B. S. 138,Nr. 3, 4, 5). Ein
Incipit Verzeichnis bzw. ine chronologische Gesamtübersicht den Aktenstük-
ken hätte sicherlich die Benützung erleichtert, wie auch die Einarbeitung des Ab-
kürzungsverzeichnisses 1n das ohnedies bereits vereinigte Quellen- und Literatur-
verzeichnis einige Konsultationsschwierigkeiten bietet. amı soll jedoch in
keiner Weise der wissenschaftliche Wert der Darstellung gyemindert werden, die
auf eingehendem Textstudium beruht und ine geschlossene Übersicht den
Prozessen VO:  5 ;30—13 in Avignon vermittelt.

Universite de Fribourg Werner Eichhorn

eier Geschichte der kirchlichen Historiographie Orbis Acade-
MICUS. Problemgeschichten der Wissenschaft 1n Dokumenten und Darstellungen,
Band 111/5), arl Alber, Freiburg-München 1967, Bde., 533 und 629 Seiten,
Leinen, 115,—.
Die Irennung VO:  . Profan- un! Kirchengeschichte War wissenschaftstheoretisch
schon immer umstritten. Am fragwürdigsten scheint ine getrennte Geschichts-
betrachtung VOr allem dann, wenn wIıie beim mittelalterlichen Denken Weltliches
und Geistliches, Regnum und Sacerdotium 1n einer Zentralgewalt oftmals Vel-

einigt werden. Entspricht schon die Scheidung der Geschichte nach weltpolitischen
un! theologischen Kategorien 1Ur recht bedingt dem Gelbstverständnis des eit-
eENOSSECN, überträgt sich diese Problematik unvermindert auf 1ne Geschichte
der Geschichtsschreibung. Für ine Geschichte der kirchlichen Historiographie
muß ıine weitere Erschwerung bedeuten, wenn IMa  - beabsichtigt, ur die
protestantische Kirchengeschichtsschreibung berücksichtigen”, wıe e sich der
Kieler Ordinarius ZUrFr Aufgabe stellt.
Es IT vorteilhaft, TSt aus einem zeitlichen Abstand ZU: Erscheinen dieses Werkes

beurteilen, ob das in sich schwierige Unternehmen geglückt ist, wIie die ihm
inhärenten Schwierigkeiten gelöst und welche Resonanz ihm in der Fachwelt zuteil
wurde. Spielt doch hier, neben der soeben genannten Irennung die Periodenfrage
1ne bedeutende Rolle, wenn WIFr die der protestantischen Kirchengeschichte enNng
verbundenen Diskussionen die Methodenfragen zunächst ausklammern
wollen. Hat ine Betrachtung protestantischer Kirchengeschichtsschreibung rst
mi1it den Magdeburger Zenturien beginnen der mıit Martın Luther, mit Euse-
bius der der Apostelgeschichte, mit den Propheten der den geschichtlichen
Büchern des Alten Bundes?
In der AI hat die vorliegende Historiographie zahlreiche Wünsche, Bedenken
un! Anregungen provozılert. Eine zielstrebig durchlaufende Darstellung VO  - über
1100 Seiten un! einer Thematik, die bislang weder umfassender noch mıit dem
gleichen wissenschaftlichen Apparat vorgelegt wurde, mußte notgedrungen 1N-
haltlich un Formal ausreichend Anlaß berechtigter Kritik, geglegentlich leider
uch Besserwisserei bieten. Neben den rund wel Dutzend wissenschaftlichen
Besprechungen haben bis heute VOT allem Wolfgang 1 Band der
Römischen Quartalschrift 92—103) unı Harald DICKERHOF 1 Band
des Historischen Jahrbuchs 176—202) in eingehenderen Aufsätzen ZUum

gewagten Unterfangen Stellung bezogen.
Zur irchlichen Geschichtsschreibung lagen neben der alteren 1827 Hannover
erschienenen „Geschichte un! Literatur der Kirchengeschichte“ VO:  } arl Friedrich

die ebenfalls noch Aaus dem vorigen Jahrhundert stammende Dar-


